
TEX T TEl L 

Zu Grunde liegt das BBauG v. 18.8.76 und die BauNVO v. 15.9.77 
mit Änderung v. 6.7.1979 

ErgHnzend zum lageplan wird festgesetzt: 

A r lanungsrec~tliche Festsetzungen 
(~ ') (1) DBouG) 

Art der baulichen ~ j utzung (§§ 1-15 BouNVO) 

Allgemeines Wohngebiet gern. § 4 Bau~ VO 
Ausnahmen nach § 4 (3) BauNVO sind nicht zulässig. 

2 Maß der baulichen ~ lutzung (§§ 16-21 a BaurNC) 

Entsprechend den Eintragungen im Lageplan 
(s. Nutzungss~hablone) 

3 Bauweise (§§ 22 Bau~NO) 

Offene Bauweise. Es sind nur Cinzel-u.DoppelhHuser 
zulässig. 

Abweichende Bauweise 

Offen, nur Einzel-u. Doppelhäuser zulässig. Die Giebelwand 
der Garag~ darf auf der Grenze erstellt werden, sofern das 
Dach der Garage in die Dachflache des Wohnhauses unter gleicher 
Neigung integriert wird und dessen Firsthöhe 5.50 m nicht Jber
schreitet. 

4 t'Jebenanlagen S 14 (1) Baut'!VO sind nur innerhalb der 
Uberbaubaren GrundstUcksfldcben zulcissig. 

5 Stellung der Gebäude (s 9 (1) 2 BBauG) 

Die Hauptfirstrichtung ist entsprechend dem Eintrag ~m 
Lageplan anzuordnen. 

6 Flächen fUr Garagen ( ~ 9 (1) 488auG) 

Garagen sind innerhalb der überbaubaren GrundstUcksflächen 
zu erstellen. 

7 Höhenlage der baulichen Anlagen (9 9 (2) BBauG) 

Die Höhe des Erdgeschoßfußbodens der Wohngebäude wird durch 
die Kreisbaumeistersteile verbindlich festgelegt. 

8 Sichtflächen 

Sie sind von Sichthindernissen aller Art von mehr als 
0,70 m Höhe, gemessen ab Fahrbahnoberkante, freizuhalten. 

9 Mit Leitungsrecht zu belastende FIHche (§ 9 (1) 11 BBauG) 

Die im Lageplan besonders gekennzeichnete Fläche ist mit 
einem Leitungsrecht (Stromversorgung) zugunsten der EVS 
zu belasten. 



B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
( ~ 111 LBO) 

Dachgestaltung 

Die Wohngebäude sind mit Satteldächern zu versehen (Dachneigung 
s. Lageplan). Auffällige Struktur-u.Farbgebung ist zu verme iden. 
Dachaufbauten sind nur als Ausnahme zulässig. Auf jeder Dachseite 
ist nur ein Dachaufbau zulJ ssig, dessen Länge höchstens 1/3 deI' 
Gebäudelänge betragen und dess~n Höhe 1.50 m nich t überschrei t en 
darf. Kniestöcke (OK Knies t ock=Schnittpunkt Hausgrund/Sparren-
oberkante) dürfen 0.75 m ;:öhe nicht übersc Ireiten. 

VER F A H REN S VER M E R K E 

Als Entwurf gern. § 2 (6) BBauG ausgelegt 

Als Satzung gern. § 10 BBauG vom Gemeinderat beschlossen 

Genehmigt gem. § 11 BBauG 

vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis 

mit Erlaß v . .;13. 0 y.. ./j Y3 Nr. ~ /51 . /1 /6',,(2 .;1. -1 

Öffentlich ausgelegt gern. § 12 BBouG 

ab j ,.3 , .18 )'3 

Auslegung bekanntgemacht 

cm .3 . 3. / 3?3 

Blaustein, den A3 . 9~ /j;?J3 
Bürgermeister 
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